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ves Recht zur Befriedigung materiel
ler oder kultureller Bedürfnisse in 
Anspruch zu nehmen, für das eine 
staatliche Einzelentscheidung die 
Voraussetzung ist (z. B. Antrag auf 
Zuweisung einer Wohnung, Antrag 
auf Zustimmung zum Bau eines Ei
genheimes oder einer Garage, An
trag auf Zuweisung eines Kinder
krippen- bzw. Kindergartenplatzes). 
Dabei sind sowohl der antragstel
lende Bürger als auch die entschei
dungsbefugten staatlichen Organe 
an die entsprechende Rechtsvor
schrift gebunden. Der Bürger muß 
berücksichtigen, welche Anforde
rungen an die Antragstellung ge
knüpft sind, z. B. hinsichtlich der 
beizufügenden Unterlagen oder Do
kumente. Die zuständigen staatli
chen Organe haben bei der Bearbei
tung und Entscheidung die sich aus 
den einschlägigen Rechtsvorschrif
ten ergebenden inhaltlichen Grund
sätze sowie Form- und Fristvor
schriften zugrunde zu legen, c) 
Rechtsmittel gegen staatliche Ent
scheidungen können die Bürger 
dann in Anspruch nehmen, wenn sie 
mit einer getroffenen Einzelent
scheidung nicht einverstanden sind 
und die spezielle Rechtsvorschrift 
gegen diese Entscheidung ein 
Rechtsmittel vorsieht. Ist das der 
Fall, kann der betreffende Bürger 
gemäß der in der entsprechenden 
Rechtsvorschrift vorgesehenen 
Weise Beschwerde einlegen. Bei 
Entscheidungen über Rechtsmittel 
sind stets die in den speziellen 
Rechtsvorschriften enthaltenen in
haltlichen Anforderungen sowie 
Form- und Fristvorschriften zu be
rücksichtigen. d) Neuerervorschläge 
der Werktätigen sind auf der Grund
lage der Neuererverordnung 
(GBl. II 1972, Nr. 1) zu bearbeiten 
und zu entscheiden (—► Neuerer
recht). Die Gewährleistung der so
zialistischen Gesetzlichkeit verlangt, 
bei der Bearbeitung von A. gründlich , 
zu prüfen, ob es sich um eine Ein
gabe, einen Antrag, ein Rechtsmittel

oder einen Neuerervorschlag han
delt. Dabei sind die für das Betref
fende A. jeweils geltenden Rechts
vorschriften zu beachten, um das 
Vertrauensverhältnis zwischen den 
Organen des sozialistischen Staates 
und den Bürgern noch enger zu ge
stalten.

Annexion: rechtswidrige, in der 
Regel gewaltsame Angliederung 
fremden Territoriums; charakteri
stisch für die Außenpolitik von Aus
beuterstaaten, insbesondere von im
perialistischen Staaten. Im Lenin
schen »Dekret über den Frieden« 
vom 8. 11. 1917 wurde die A. als 
Verbrechen an der Menschheit ver
urteilt und definiert als »jede Anglie
derung einer kleinen oder schwa
chen Völkerschaft an einen großen 
oder mächtigen Staat, ohne daß 
diese Völkerschaft ihr Einverständ
nis und ihren Wunsch unmißver
ständlich, klar und freiwillig zum 
Ausdruck gebracht hat, unabhängig 
davon,... wie entwickelt oder rück
ständig eine solche mit Gewalt ange
gliederte oder mit Gewalt innerhalb 
der Grenzen eines gegebenen Staa
tes festgehaltene Nation ist, und 
schließlich unabhängig davon, ob 
diese Nation in Europa oder in fer
nen, überseeischen Ländern lebt«. 
(Lenin, 26, S. 240) Die A. ist eine 
grobe Verletzung von Grundprinzi
pien des geltenden —► Völkerrechtsy 
insbesondere des —» Gewaltverbots, 
des Prinzips der souveränen Gleich
heit der Staaten (—► Souveräni
tät) und des —► Selbstbestimmungs
rechts der Völker. Die imperialisti
schen Staaten versuchen häufig, 
ihre A.spolitik in verschleierter, indi
rekter Form durchzusetzen, z. B. 
duith Mißbrauch der Treuhänder
schaft, durch sog. Pacht Fremder 
Territorien für Militärstützpunkte, 
durch Wirtschafts- und Militär
hilfe, durch Einsetzung und Unter
stützung von Marionettenregierun
gen. Die sozialistischen Staaten 
treten entschieden gegen die A.


